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Auszug der Taxordnung vom Verband Zürcher Krankenhäuser (VZK) für Pflegeheime 
Gültig ab 1. Oktober 2009 
 
 

1. Taxen zu Lasten der Patienten 
 
Tagestaxe pro Tag in CHF: Wohnsitz im Limmattal Wohnsitz ausserhalb 

• Mehrbettzimmer 165.-- 190.-- 
• 2-er Zimmer 180.-- 205.-- 
• 1-er Zimmer 190.-- 215.-- 
• Tageszentrum 70.-- 105.-- 

Reservationsgebühr / Schnuppertag 30.-- 30.-- 
 
Zusätzlich zur Tagestaxe (bei allen Bewohner/-innen) werden verrechnet:  

• Zuschlag in der Höhe der Hilflosenentschädigung, sofern der Bewohner/-in Anspruch auf 
diese hat.  

• Krankentransporte, soweit diese nicht von der Krankenkasse übernommen werden. 
 
Bei allen Bewohner/-innen werden die persönlichen Bedürfnisse (z.B. Telefonkosten und ähnliche 
Auslagen, Anschaffungen und Unterhalt der Kleider und Schuhe) zusätzlich verrechnet. 
 
 
2. Pauschale zu Lasten der Krankenversicherung 
 
Als Vollpauschale werden die Pflichtleistungen der allgemeinen Krankenversicherung gemäss Kran-
kenversicherungsgesetz (KVG) direkt zu Lasten der Krankenkassen verrechnet. Ansätze und Verrech-
nungen richten sich nach der Vereinbarung betreffend die Verrechnung von Pflichtleistungen KVG 
nach dem RAI/RUG-System vom 20.02.2001. Bewohner/-innen erlauben dazu ausdrücklich die 
Weitergabe von allen – für die Betreuung und Pflege – relevanten Angaben zum Gesundheitszustand 
durch den behandelnden Arzt und das Pflegeteam. Pro Tag werden gemäss Bedarfsabklärung MDS 
folgende Tarifpositionen verrechnet: 
 

Pflegestufe          CHF  Pflegestufe       CHF  Pflegestufe       CHF 

 0            8.--   5          96.--   9       158.--  
1          32.--   6         107.--   10       171.--  
2          38.--   7         123.--   11       218.--  
3          53.--   8         138.--   12       323.--  
4          75.--        

 
Tageszentrum:   - Bei Patienten mit Vollpauschale wird eine Einheitstaxe von CHF 60.-- verrechnet. 
  - Ohne Vollpauschale werden alle medizinischen und therapeutischen Leistungen  
     separat als ambulante Leistungen in Rechnung gestellt. 


